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Sehr geehrte Mandanten,

immer wieder hört man von dem Vorurteil, dass es in der Finanzver-

waltung chaotisch zugeht und es an der nötigen Abstimmung fehlt.

Aber machen Sie sich selber ein Bild:

In 11/2014 wurde im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage gefragt,

wie bei Fahrzeugen mit Wechselkennzeichen die private Nutzungsbe-

steuerung zu erfolgen hat.

Die Antwort des BMF: "Kann ein Gesellschafter-Geschäftsführer als

Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere Dienstwagen (...) privat nutzen, so

ist (...) grundsätzlich für jedes Fahrzeug ein pauschaler Nutzungswert

anzusetzen. Ausnahmen hiervon sind nur dann möglich, wenn die zur

Verfügung gestellten Kraftfahrzeuge durch Personen, die zur Privat-

sphäre des Arbeitnehmers gehören, nicht genutzt werden. Diese Aus-

nahmen können auch in Fällen der Nutzung eines Wechselkennzei-

chens vorliegen."

Im Ergebnis eine sehr logische Auffassung, denn wenn ein Fahrzeug

das Wechselkennzeichen gerade nicht trägt, kann es schließlich auch

nicht privat genutzt werden. Dennoch sieht es die OFD Frankfurt/Main

in einem Erlass vom 18.5.2017 anders. Darin heißt es: "Gehören zum

Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen mehrere Kraftfahrzeuge, die

dieser alle auch für private Zwecke nutzt, ist für jedes dieser Kraft-

fahrzeuge eine Entnahme anzusetzen. Dies gilt auch bei Einsatz eines

Wechselkennzeichens."

Zugegebenermaßen handelt es sich einmal um einen Arbeitnehmer

und einmal um einen Unternehmer, jedoch kann dies aus unserer Sicht

nicht eine solche Ungleichbehandlung rechtfertigen. Wahrscheinlicher

ist, dass nicht genau genug recherchiert wurde - und prompt hat man

zwei gegenläufigen Meinungen aus der Finanzverwaltung.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Steuerberater

Werner Beiderbeck und Claus Kunz
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2017

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.10.2017.

Anmerkung: Anlässlich des Lutherjahres ist der 31.10. ausnahmsweise 

in ganz Deutschland Feiertag.

Außergewöhnliche Belastungen: Änderung bei  
Ermittlung zumutbarer Belastung 

Abweichend von der bisherigen, durch die Rechtsprechung gebilligten 

Verwaltungsauffassung hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Ur-

teil vom 19.01.2017 (VI R 75/14) entschieden, die Regelung des § 33 

Absatz 3 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) sei so zu verstehen, 

dass die bei den außergewöhnlichen Belastungen zu berücksichtigen-

de zumutbare Belastung stufenweise zu berechnen ist. Hierauf weist 

das Bundesfinanzministerium (BMF) hin.

Abhängig von der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte, der in § 33 

Absatz 3 Satz 1 EStG in drei Stufen gestaffelt ist, werde die zumutbare 

Belastung anhand eines Prozentsatzes ermittelt, schreibt das Ministe-

rium weiter. Bislang werde die zumutbare Belastung bei Überschreiten 

einer dieser Stufen immer unter Zugrundelegung des Prozentsatzes 

der höheren Stufe berechnet. Künftig werde bei der Berechnung der 

zumutbaren Belastung nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Ein-

künfte mit dem höheren Prozentsatz belastet, der die jeweilige Stufe 

übersteigt.

Durch die stufenweise Berechnung sei insgesamt eine niedrigere zu-

mutbare Belastung von den geltend gemachten außergewöhnlichen 

Belastungen abzuziehen. Im Ergebnis könne diese Berechnung auf der 

Grundlage des BFH-Urteils zu einem höheren steuerlichen Abzug der 

außergewöhnlichen Belastungen – und damit zu einer niedrigeren Ein-

kommensteuer – führen.

Die geänderte Berechnungsweise soll laut BMF möglichst umgehend 

schon im Rahmen der automatisierten Erstellung der Einkommen-

steuerbescheide Berücksichtigung finden. Sollte die geänderte Berech-

nungsweise im Einzelfall noch nicht berücksichtigt worden sein, emp-

fehle sich gegebenenfalls das Einlegen eines Einspruchs.

Bundesfinanzministerium, PM vom 01.06.2017

Nachzahlungszinsen: Höhe ist verfassungsgemäß

Das Finanzgericht (FG) Münster hält die Höhe der Nachzahlungszinsen 

von sechs Prozent in den Jahren 2012 bis 2015 für noch verfassungs-

gemäß.

Die Kläger sind Eheleute. Für das Streitjahr 2011 wurden sie im De-

zember 2013 zur Einkommensteuer veranlagt, nachdem sie die Steu-

ererklärung im Februar desselben Jahres abgegeben hatten. Bezüglich 

des Streitjahres 2010 änderte das Finanzamt die Steuerfestsetzung im 

Januar 2016, nachdem ihm weitere Beteiligungseinkünfte des Klägers 

mitgeteilt worden waren. Aus beiden Einkommensteuerbescheiden 

ergab sich eine nachzuzahlende Einkommensteuer, für die das Finanz-

amt jeweils (Nachzahlungs-)Zinsen festsetzte. Insgesamt waren von 

den Klägern für die Monate April 2012 bis Dezember 2015 Zinsen zu 

zahlen. Die Kläger legten gegen die Zinsfestsetzungen Einspruch ein 

und machten unter anderem geltend, die Höhe der Verzinsung sei an-

gesichts der andauernden Niedrigzinsphase fernab der Realität und 

damit verfassungswidrig. Das Finanzamt wies die Einsprüche zurück.

Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Die gesetzliche 

Verzinsungsregelung sei verfassungsgemäß. Mit der Festlegung eines 

festen Zinssatzes von 0,5 Prozent pro Monat beziehungsweise sechs 

Prozent pro Jahr für Steuernachzahlungen und Steuererstattungen 
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habe der Gesetzgeber den Rahmen für eine verfassungsrechtlich zu-

lässige Typisierung nicht überschritten, meint das FG. Die Marktzinsen 

hätten sich in den Jahren 2012 bis 2015 auch nicht in einer Weise ent-

wickelt, dass der Zinssatz nicht mehr als hinreichend realitätsgerecht 

anzusehen sei. Denn in diesem Zeitraum hätten die Mittelwerte aus 

den Marktzinsen für Darlehen sowie für Anlagen zwischen 4,49 Pro-

zent und 3,66 Prozent gelegen. Es handele sich um eine Typisierung 

über einen sehr langen Zeitraum. Der Gesetzgeber habe den Zinssatz 

seit seiner Einführung trotz erheblicher Zinsschwankungen in beide 

Richtungen nicht geändert.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage hat das FG die Revi-

sion zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 17.08.2017, 10 K 2472/16

Aufteilung der Gesamtschuld: Antrag kann nicht 
zurückgenommen werden 

Ein Antrag auf Aufteilung der Einkommensteuerschuld kann bis zum 

Eintritt der Bestandskraft des Aufteilungsbescheids nicht zurückge-

nommen werden. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württem-

berg klar.

Der Kläger und seine zum Verfahren beigeladene (Ex-)Frau leben seit 

Juni 2011 getrennt und sind seit Februar 2013 geschieden. Beide Ehe-

leute erzielten im Streitjahr 2010 Einkünfte aus nichtselbstständiger 

Arbeit und wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Im 

Rahmen der Zusammenveranlagung stellte der Kläger mit Zustim-

mung der Beigeladenen einen Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld 

nach §§ 268 ff. der Abgabenordnung (AO). Die Gesamtschuld aus der 

Einkommensteuerfestsetzung 2010 teilte das beklagte Finanzamt mit 

Aufteilungsbescheid nach dem Verhältnis der Beträge auf, die sich bei 

getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer ergeben hätten. Dies 

führte dazu, dass die Steuerschuld in voller Höhe auf den Kläger entfiel.

Gegen den Aufteilungsbescheid legte der Kläger Einspruch ein und er-

klärte, er nehme mit Zustimmung der Beigeladenen seinen Antrag auf 

Aufteilung der Steuerschuld zurück. Das Finanzamt wies den Einspruch 

als unbegründet zurück, da die Vorschriften über die Aufteilung einer 

Gesamtschuld nach §§ 268ff. AO die Möglichkeit, dass der Schuldner 

den Aufteilungsantrag zurücknehme, nicht vorsähen.

Die hiergegen erhobene Klage blieb erfolglos. Das FG verneinte die 

höchstrichterlich noch nicht geklärte Frage, ob ein einmal gestellter 

Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld im Sinne des § 268 AO bis 

zum Eintritt der Bestandskraft des Aufteilungsbescheids vom Steuer-

pflichtigen wieder zurückgenommen werden könne. Es folgte damit 

der Auffassung des Niedersächsischen FG (Urteil vom 05.11.2013, 15 

K 14/13). Die Vorschriften über die Aufteilung einer Gesamtschuld (§§ 

268 bis 280 AO) sähen die Möglichkeit, dass der Schuldner den Auftei-

lungsantrag zurücknimmt, nicht vor. Unter welchen Voraussetzungen 

ein Aufteilungsbescheid geändert werden könne, sei abschließend in 

§ 280 Absatz 1 AO geregelt, der vorliegend unstreitig nicht erfüllt sei.

§ 280 AO sei eine für den Bereich der Aufteilungsbescheide insgesamt 

abschließende Korrekturnorm, die als einzige Ausnahme Änderungen 

wegen offenbarer Unrichtigkeiten (§ 129 AO), nicht jedoch die Rück-

nahme des Antrags auf Aufteilung vorsehe. Der Anwendungsbereich 

des § 280 AO sei dabei nicht auf bestandskräftige Aufteilungsbeschei-

de beschränkt. Beim Antrag auf Aufteilung der Gesamtschuld nach § 

268 AO handele es sich zudem um die Ausübung eines verwaltungs-

rechtlichen Gestaltungsrechts, das sich ebenso wie die Ausübung 

schuldrechtlicher Gestaltungsrechte unmittelbar rechtsgestaltend 

auf das Steuerschuldverhältnis auswirke, was es rechtfertige, wie bei 

diesen (zum Beispiel der Aufrechnung nach § 226 AO) von einer Un-

widerruflichkeit und Unwiederholbarkeit der Gestaltungserklärung 

auszugehen.

Gegen das Urteil hat der Kläger Revision beim Bundesfinanzhof einge-

legt (VI R 14/17). 

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 14.02.2017, 11 K 370/15
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Gewinnneutrales Ausscheiden aus Personen- 
gesellschaften künftig weitergehend als bisher

Gesellschafter können künftig weitergehend als bisher aus ihren Per-

sonengesellschaften gewinnneutral und damit ohne Aufdeckung stiller 

Reserven ausscheiden. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit zwei Ur-

teilen entschieden hat, liegt eine so genannte gewinnneutrale Real-

teilung in allen Fällen der Sachwertabfindung eines ausscheidenden 

Gesellschafters vor, wenn er die erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter 

als Betriebsvermögen verwendet.

So wird eine Buchwertfortführung auch dann ermöglicht, wenn 

der ausscheidende Gesellschafter lediglich Einzelwirtschaftsgü-

ter ohne so genannte Teilbetriebseigenschaft erhält. Damit wendet 

sich der BFH ausdrücklich gegen die Ansicht der Finanzverwaltung 

(Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 20.12.2016, IV C 6 S 

2242/07/10002:004, BStBl I 2017, 36), die eine Gewinnneutralität 

nur dann gewähren will, wenn der ausscheidende Gesellschafter einen 

Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhält.

Der Auflösung der Gesellschaft mit anschließender Verteilung der 

Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens unter den Gesellschaf-

tern wird damit das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer fort-

bestehenden Gesellschaft gleichgestellt. Den ersten Fall bezeichnet 

der BFH als „echte Realteilung“, beim Ausscheiden aus der fortbe-

stehenden Gesellschaft gegen Abfindung mit Gesellschaftsvermögen 

handelt es sich um eine „unechte Realteilung“.

Im Fall IV R 11/15 hatte ein Gesellschafter seinen Anteil an einer KG 

zunächst in eine neu gegründete Ein-Mann-GmbH & Co. KG einge-

bracht, die dann sogleich unter demselben Datum aus der KG aus-

schied. Zur Abfindung erhielt die ausscheidende neue Gesellschaft alle 

Wirtschaftsgüter eines nicht als Teilbetrieb organisierten Geschäftsbe-

reichs der KG, den sie anschließend fortführte. Der BFH hielt diesen 

Vorgang für eine gewinnneutrale unechte Realteilung und bestätigte 

damit im Ergebnis das erstinstanzliche Urteil des Finanzgerichts (FG). 

Die Finanzverwaltung, die im entschiedenen Fall unter Einbeziehung 

einer kurz zuvor vorgenommenen Übertragung vom Gesellschafter auf 

die Gesellschaft ein gewinnrealisierendes Tauschgeschäft angenom-

men hatte, ist bislang mit der Anwendung von Realteilungsgrundsät-

zen auf Fälle des Ausscheidens gegen Abfindung mit einzelnen Wirt-

schaftsgütern nicht einverstanden. Negative Auswirkungen kann die 

Handhabung der Finanzverwaltung laut BFH insbesondere dann ha-

ben, wenn der ausscheidende Gesellschafter mit den erhaltenen Wirt-

schaftsgütern verbundene Schulden oder sonstige Verpflichtungen 

übernimmt.

Das Urteil IV R 31/14 betraf einen Fall, in dem eine von Vater und Sohn 

betriebene GmbH & Co. KG aufgelöst worden war. Von den Wirt-

schaftsgütern des Gesellschaftsvermögens erhielt der Vater nur einen 

geringen Teil, während der Sohn mit dem wesentlichen Teil des ehe-

maligen Gesellschaftsvermögens weiter alleine betrieblich tätig blieb. 

Das Finanzamt hatte eine gewinnneutrale Realteilung abgelehnt, weil 

die betriebliche Tätigkeit fortgesetzt worden sei. Der BFH stützte sich 

demgegenüber ebenso wie zuvor das FG darauf, dass die Tätigkeit der 

Gesellschaft infolge ihrer Auflösung und Vollbeendigung eingestellt 

worden sei. Es habe deshalb eine echte gewinnneutrale Realteilung 

stattgefunden.

BFH, Urteile vom 30.3.2017, IV R 11/15 und vom 16.03.2017, IV R 31/14

Betriebsübergabe bei Fortführung bisheriger  
gewerblicher Tätigkeit durch Übergeber nicht  
steuerneutral möglich

Ein Gewerbetreibender kann seinen Betrieb nicht steuerneutral an sei-

nen Nachfolger übergeben, wenn er sich den Nießbrauch vorbehält 

und seine bisherige gewerbliche Tätigkeit fortführt. Dies hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) zu § 6 Absatz 3 Satz 1 des Einkommensteuerge-

setzes entschieden. Diese Vorschrift erlaubt es, einen Betrieb ohne die 

Aufdeckung stiller Reserven zu übertragen. Nach dem Urteil des BFH 

setzt dies allerdings voraus, dass der Übertragende seine bisherige ge-

werbliche Tätigkeit einstellt. Daran fehlt es, wenn die einzige wesentli-

che Betriebsgrundlage aufgrund des vorbehaltenen Nießbrauchs vom 

bisherigen Betriebsinhaber weiterhin gewerblich genutzt wird.

Im Streitfall hatte die Klägerin das Grundstück, auf dem sich eine von 

ihr verpachtete Gaststätte befand, auf ihren Sohn übertragen, sich 

aber gleichzeitig den Nießbrauch vorbehalten und in der Folgezeit die 

Gaststätte weiter verpachtet. Das Finanzamt und ihm folgend das Fi-

nanzgericht (FG) waren der Auffassung, sie habe durch die Übertra-

gung des Grundstücks, das die einzige wesentliche Betriebsgrundlage 

Unternehmer
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war, einen steuerpflichtigen, wenn auch steuerbegünstigten Gewinn 

erzielt. Mit ihrer Revision wehrte sich die Klägerin gegen ihre Steuer-

pflicht.

Der BFH gab Finanzamt und FG Recht. Die Klägerin habe zwar unent-

geltlich einen Betrieb übertragen, für eine steuerneutrale Übertragung 

sei aber zusätzlich erforderlich, dass dem Erwerber die betriebliche Be-

tätigung ermöglicht werde und sich der Übertragende gleichzeitig ei-

ner weiteren Tätigkeit im Rahmen des übertragenen Gewerbebetriebes 

enthalte. Dabei mache es keinen Unterschied, ob ein aktiv betriebener 

oder ein verpachteter Betrieb übertragen werde.

Mit diesem Urteil bestätigt der BFH seine bisherige, für die Übertra-

gung von Gewerbebetrieben geltende Rechtsprechung. Hiervon ist die 

Judikatur zu unterscheiden, die eine steuerneutrale Übertragung eines 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebs unter Nießbrauchsvorbehalt 

erlaubt. Diese sei, so der BFH, auf den Streitfall nicht übertragbar. Ent-

scheidend sei, dass der Begriff „Gewerbebetrieb“ eine tätigkeitsbezo-

gene Komponente aufweist. Daher sei Voraussetzung einer Betriebs-

übergabe, dass der Gewerbetreibende nicht nur die Betriebsmittel 

überträgt, sondern auch seine durch den betrieblichen Organismus 

bestimmte gewerbliche Tätigkeit aufgibt. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.01.2017, X R 59/14

Künftige Zusatzbeiträge zur Handelskammer:  
Keine Rückstellung möglich

Der Inhaber eines Handwerksbetriebs kann keine Rückstellung für sei-

ne künftig zu erwartenden Zusatzbeträge zur Handwerkskammer bil-

den. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat, gilt dies auch 

dann, wenn diese in der Vergangenheit jeweils nach dem Gewerbeer-

trag bereits abgelaufener Wirtschaftsjahre berechnet worden sind und 

eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Zusatz-

beiträge auch künftig in der geltend gemachten Höhe entstehen und 

er hierfür in Anspruch genommen werden wird.

Im Streitfall war der Kläger Mitglied einer Handwerkskammer, einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, die nach ihrer Beitragsordnung 

einen Grund- und einen Zusatzbeitrag erhebt. Bemessungsgrundlage 

des Zusatzbeitrags war in der Vergangenheit jeweils der Gewerbeer-

trag des drei Jahre vor dem Beitragsjahr liegenden Steuerjahres. In der 

Bilanz zum 31.12.2009 passivierte der Kläger seine zu erwartenden 

Zusatzbeiträge für die Jahre 2010, 2011 und 2012 aufgrund seiner Ge-

werbeerträge der Jahre 2007, 2008 und 2009 unter „sonstige Rück-

stellungen“.

Nach einer Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt die Rückstellung 

nicht an. Die Zusatzbeiträge seien erst im jeweiligen Beitragsjahr wirt-

schaftlich verursacht. Anders als das Finanzgericht gab der BFH dem 

Finanzamt Recht. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 

setzten entweder das Bestehen einer ihrer Höhe nach ungewissen 

Verbindlichkeit oder die hinreichende oder überwiegende Wahrschein-

lichkeit des Entstehens einer Verbindlichkeit dem Grunde nach voraus. 

Der Steuerpflichtige müsse ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme 

rechnen. Besteht die Verbindlichkeit rechtlich noch nicht, sei ein wirt-

schaftlicher Bezug zum Zeitraum vor dem jeweiligen Bilanzstichtag 

erforderlich.

Rückstellungen für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht können 

laut BFH nur dann gebildet werden, wenn die Verpflichtung bereits 

konkretisiert, das heißt inhaltlich hinreichend bestimmt, in zeitlicher 

Nähe zum Bilanzstichtag zu erfüllen sowie sanktionsbewehrt sind 

(ständige Rechtsprechung, vgl. zum Beispiel Urteil vom 09.11.2016, I R 

43/15). Der rechtliche und wirtschaftliche Bezugspunkt der Verpflich-

tung müsse in der Vergangenheit liegen; die Verbindlichkeit müsse 

nicht nur an Vergangenes anknüpfen, sondern auch Vergangenes ab-

gelten.

Im Streitfall dürfe keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 

gebildet werden. Zum Bilanzstichtag 2009 seien die Beitragspflichten 

des Klägers für die Jahre 2010, 2011 und 2012 rechtlich noch nicht 

entstanden. Weder seien sie durch Verwaltungsakt festgesetzt worden 

noch seien die Merkmale des gesetzlichen Tatbestands erfüllt. Die Bei-

tragspflicht sei zudem zwingend an die Kammerzugehörigkeit im Bei-

tragsjahr geknüpft. Gebe der Kläger seinen Handwerksbetrieb auf, ent-

falle diese und er schulde weder den Grund- noch den Zusatzbeitrag.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 05.04.2017, X R 30/15

Kapitalanleger
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Phishing: Weitergabe einer TAN per Telefon steht 
Haftung der Bank entgegen

Die Weitergabe einer TAN in einem Telefongespräch begründet den 

Vorwurf der groben Fahrlässigkeit, sodass eine Bank nicht verpflichtet 

ist, das über Phishing ergaunerte Geld zu erstatten. Dies hat das Amts-

gericht (AG) München entschieden.

Ein Ehepaar unterhält bei der beklagten Bank ein Girokonto. Beide 

nutzten für das Konto das Direct B@nking-Angebot der Bank im In-

ternet. Am 12.05.2014 erhielt die Ehefrau eine Phishing-E-Mail, die 

als Absender „HypoVereinsbank [mailto:direct-b@hypovereinsbank]“ 

auswies und mitteilte, dass der Zugang zum „Direct B@nking“ bald ab-

laufe, sofern die Synchronität der SEPA-Umstellung im Zugang nicht 

aktualisiert werde. Es wurde aufgefordert, auf einen Link zur manuel-

len Aktualisierung des Zugangs zu klicken.

Die Ehefrau klickte auf diesen Link und gab dort ihren Namen, ihre 

Kontonummer sowie ihre Festnetznummer an. Am 13.05.2014 rief 

eine weibliche Person die Ehefrau des Klägers an und gab sich als Mit-

arbeiterin der Bank aus. Von dieser wurde die Ehefrau gebeten, sich 

Nummern zu notieren und diese mit den Nummern zu vergleichen, 

die ihr sogleich in einer SMS mitgeteilt werden würden. Falls die Buch-

staben/Ziffern übereinstimmen würden, sollte sie die letzte Ziffernfol-

ge in der SMS der Anruferin mitteilen. Nach Erhalt der SMS mit dem 

Inhalt „Die mobile TAN für Ihre Überweisung von 4.444,44 Euro auf 

das Konto ES (...) mit BIC (...) lautet: 253844“ teilte die Ehefrau die 

Ziffernfolge 253844 der Anruferin mit.

In der Folge wurde ein Betrag von 4.444,44 Euro auf das Konto ES (...) 

mit BIC (…) überwiesen. Die Ehefrau ließ das Konto am 18.05.2014 

sperren und stellte am 19.05.2014 Strafanzeige gegen Unbekannt. 

Versuche, den Betrag von diesem Konto zurückzuerlangen, blieben 

ohne Erfolg. Die Bank weigerte sich, den Schaden zu ersetzen. Darauf-

hin erhob das Ehepaar Klage auf Zahlung von 4.444,44 Euro zum AG 

München.

Der zuständige Richter wies die Klage ab. Die Weitergabe der TAN im 

Telefongespräch begründe den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit, so 

das Urteil. Beim mobilen TAN-Verfahren werde eine TAN stets für eine 

konkrete Aktion, vor allem für eine konkrete Überweisung erzeugt und 

per SMS auf das Mobiltelefon des Kunden verschickt. Die SMS enthalte 

aber gerade nicht nur die TAN, sondern laute wie hier: „Die mobile TAN 

für Ihre Überweisung von 4.444,44 Euro auf das Konto...“. Damit wür-

de dem Kunden noch einmal vor Augen geführt, dass es sich nicht um 

eine beliebige TAN handelt, sondern auch, für welchen konkreten Vor-

gang diese TAN geschaffen worden sei, etwa für eine Überweisung und 

ferner, auf welches Konto und mit welchem Betrag diese Überweisung 

erfolgen solle. Beachte ein Kunde diese deutlichen Hinweise nicht und 

gebe die TAN sodann an einen Dritten weiter, der damit dann eine 

Überweisung durchführt, liege hierin kein bloß einfach fahrlässiger 

Pflichtverstoß mehr. Denn in diesem Fall müsse es im Allgemeinen je-

dem einleuchten, dass es sich um eine TAN handelt, deren Weitergabe 

nach § 675l Bürgerliches Gesetzbuch wie auch nach den vertraglichen 

Bedingungen nicht zulässig ist und die die Gefahr mit sich bringt, eine 

missbräuchliche Überweisung auszulösen.

Amtsgericht München, Urteil vom 05.01.2017, 132 C 49/15, rkr

Investmentfonds: Grundlegende Änderung der  
Besteuerung ab 2018

Über eine grundlegende Änderung der Besteuerung für Investment-

fonds ab dem 01.01.2018 unterrichtet das Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) aktuell auf seinen Internetseiten. So unterlägen In-

vestmentfonds aufgrund des am 01.01.2018 in Kraft tretenden Invest-

mentsteuerreformgesetzes (InvStRefG) vom 19.07.2016 ab 2018 mit 

ihren inländischen Dividenden, inländischen Immobilienerträgen so-

wie sonstigen inländischen Einkünften der Körperschaftsteuer.

Die Höhe des Steuerabzugs kann laut BZSt auf 15 Prozent des Kapital-

ertrages reduziert werden, wenn der zum Abzug der Kapitalertragsteu-

er verpflichteten Person (Entrichtungspflichtiger) eine Bescheinigung 

vorliegt, in der die zuständige Finanzbehörde den Status als Invest-

mentfonds bestätigt (so genannte Statusbescheinigung). Die Ertei-

lung von Statusbescheinigungen für ausländische Investmentfonds, 

die keine inländischen Immobilienerträge erzielen, falle in die Zustän-

digkeit des BZSt. Der Antrag auf Erteilung einer Statusbescheinigung 

stehe auf dem Formularserver der Bundesfinanzverwaltung ab sofort 

zur Verfügung. Auch für ausländische Investmentfonds gelte, dass die 

Kapitalertragsteuer (inklusive Solidaritätszuschlag) mit rechtzeitiger 

Vorlage der Statusbescheinigung beim Entrichtungspflichtigen (letz-

Kapital- 
anleger



Oktober 2017

Beiderbeck und Kunz Steuerberatungsgesellschaft mbH - www.bk-stb.de 8

te inländische auszahlende Stelle) nur mit einem Steuersatz von 15 

Prozent erhoben wird. Dies entspreche der Steuerbelastung, die in den 

meisten Doppelbesteuerungsabkommen für Dividenden aus Streube-

sitz vorgesehen ist. Die Erstattung der Kapitalertragsteuer an auslän-

dische Investmentfonds nach § 50d Einkommensteuergesetz sei in 

diesen Fällen meist nicht mehr erforderlich.

Einkünfte eines Investmentfonds unterlägen nicht der Besteuerung, 

soweit bei Zufluss der Einkünfte Anleger beteiligt sind, die steuerbe-

günstigt sind, fährt das BZSt fort. Die Vergleichbarkeit steuerbegüns-

tigter ausländischer Anleger sei durch eine vom BZSt auszustellende 

Bescheinigung (Befreiungsbescheinigung) nachzuweisen. Der Antrag 

auf Erteilung einer Befreiungsbescheinigung stehe auf dem Formular-

server der Bundesfinanzverwaltung ab sofort zur Verfügung.

Gegenüber Spezial-Investmentfonds und deren Anlegern seien die Be-

steuerungsgrundlagen gesondert und einheitlich festzustellen. Han-

delt es sich um ausländische Spezial-Investmentfonds, hätten diese 

nach Ablauf des Geschäftsjahres beim BZSt eine Erklärung zur geson-

derten und einheitlichen Feststellung abzugeben.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 04.09.2017

Sparkasse: Mehrere Entgeltklauseln sind unwirksam

Mehrere vorformulierte Entgeltklauseln einer Sparkasse sind unwirk-

sam und dürfen deshalb gegenüber Verbrauchern nicht mehr verwen-

det werden. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. 

Der Kläger, ein Verbraucherschutzverein, machte die Unwirksamkeit 

verschiedener Klauseln geltend, die die beklagte Sparkasse in ihrem 

Preis- und Leistungsverzeichnis verwendet beziehungsweise verwen-

det hat. Im Einzelnen beanstandete der Kläger folgende Regelungen: 

- Klausel 1: eine Klausel, mit der die Beklagte für die berechtigte Ab-

lehnung der Einlösung einer SEPA-Lastschrift ein Entgelt in Höhe von 

fünf Euro erhebt,

- Klauseln 2 und 3: zwei Klauseln, mit denen an zwei unterschiedlichen 

Stellen im Preis- und Leistungsverzeichnis die jeweils inhaltsgleiche 

Regelung getroffen wird, dass für die Unterrichtung über die berech-

tigte Ablehnung der Ausführung einer Einzugsermächtigungs-/Abbu-

chungsauftragslastschrift bei fehlender Deckung ein Entgelt in Höhe 

von fünf Euro anfällt,

- Klausel 4: eine Klausel, mit der die Beklagte bei Überweisungen in-

nerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirt-

schaftsraumes (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR 

(Drittstaatenwährung) sowie bei Überweisungen in Staaten außerhalb 

des EWR (Drittstaaten) für die Unterrichtung über die berechtigte Ab-

lehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrages bei fehlender 

Deckung ein Entgelt in Höhe von fünf Euro berechnet,

- Klausel 5: eine mit der Klausel 4 wortgleiche Regelung betreffend 

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 

EWR in Euro oder in anderen EWR-Währungen,

- Klausel 6: eine Klausel, mit der die Beklagte unter anderem für die 

Aussetzung und die Löschung eines Dauerauftrages bis zum 01.07.2013 

auch von Verbrauchern ein Entgelt in Höhe von zwei Euro erhoben hat,

- Klausel 7: eine von der Beklagten bis zum 13.12.2012 verwendete 

Klausel, wonach für die Führung eines Pfändungsschutzkontos ein mo-

natliches Entgelt in Höhe von sieben Euro anfiel sowie

- Klausel 8: eine Klausel, mit der die Beklagte für die Änderung oder 

Streichung einer Wertpapierorder ein Entgelt in Höhe von fünf Euro in 

Rechnung stellt.

Der Kläger ist der Ansicht, dass die Klauseln 1 bis 5 und 7 insgesamt, 

die Klausel 6 hinsichtlich der Varianten „Aussetzung“ und „Löschung“ 

sowie die Klausel 8 bezüglich der Alternative „Streichung einer Order“ 

gegen § 307 Bürgerliches Gesetzbuch verstoßen, und nimmt die Be-

klagte insoweit darauf in Anspruch, deren Verwendung gegenüber Pri-

vatkunden zu unterlassen.

Der BGH gab der Klage, wie bereits die Vorinstanz, vollumfänglich 

statt.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.09.2017, XI ZR 590/15
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Wohnungseigentümergemeinschaft: Glashaus auf 
Dachterrasse ist zustimmungspflichtig

Ein Anlehngewächshaus auf der Dachterrasse ist in der Regel eine bau-

liche Veränderung des Gemeinschaftseigentums, die der Zustimmung 

der anderen Wohnungseigentümer bedarf. Dies hebt das Amtsgericht 

(AG) München hervor.

Die Klägerin ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Dem be-

klagten Ehepaar gehört dort eine Eigentumswohnung. Die Beklagten 

haben auf ihrer Dachterrasse ein so genanntes Anlehngewächshaus 

aufgestellt. Dieses besteht aus Aluminiumprofilen sowie seitlichen 

Glaselementen und einem Kunststoffdach. Das Glashaus wiegt circa 

265 Kilogramm und ist nicht mit der Fassade verbunden.

In der Teilungserklärung ist geregelt, dass bauliche Veränderungen, so-

weit sie das Gemeinschaftseigentum betreffen, nur mit schriftlicher 

Einwilligung des Verwalters vorgenommen werden dürfen. Hierdurch 

werde das einstimmige Beschlusserfordernis der Eigentümerver-

sammlung ersetzt. Änderungen an der äußeren Gestaltung und der 

Farbe des Gebäudes – einschließlich Balkone – können laut Teilungs-

erklärung nur mit qualifizierter Mehrheit von 2/3 der Stimmen aller 

Miteigentümer beschlossen werden.

Die Eigentümergemeinschaft verlangt von dem Ehepaar die Entfer-

nung des Glashauses. Das Ehepaar ist der Ansicht, dass das Gewächs-

haus keine bauliche Veränderung sei, da es nicht befestigt sei. Außer-

dem existiere ein „Wildwuchs“ an vielerlei baulichen Veränderungen in 

der gesamten Wohnanlage. 

Das AG München verurteilte das Ehepaar dazu, das Glashaus zu entfer-

nen. Es handele sich dabei um eine bauliche Veränderung des Gemein-

schaftseigentums, für die die Zustimmung der anderen Wohnungsei-

gentümer erforderlich gewesen wäre. Bauliche Veränderung sei jede 

Umgestaltung des Gemeinschaftseigentums, die vom Aufteilungsplan 

oder früheren Zustand des Gebäudes nach Fertigstellung abweicht 

und über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung 

hinausgeht, so das Urteil. Unerheblich sei, ob eine Befestigung vor-

handen sei. Angesichts der Tatsache, dass das Anlehngewächshaus der 

Beklagten von außen deutlich sichtbar sei, liege schon deshalb eine 

deutliche Veränderung des optischen Erscheinungsbildes des Gemein-

schaftseigentums vor.

Der Einwand, dass auch in anderen Bereichen des Gemeinschaftseigen-

tums bauliche Veränderungen von anderen Wohnungseigentümern 

vorgenommen worden seien, habe nicht zur Folge, dass die Qualifizie-

rung der Errichtung des Anlehngewächshauses durch die Beklagten als 

bauliche Veränderung entfiele, betont das Gericht.

Amtsgericht München, Urteil vom 09.11.2016, 481 C 26682/15 WEG, 

rechtskräftig

Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum darf mit 
Ersatzzwangshaft durchgesetzt werden

Wer dem Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum widersetzt, muss 

unter Umständen in Ersatzzwangshaft. Dies verdeutlicht ein vom Bay-

erischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) entschiedener Fall, in dem 

das Verwaltungsgericht München auf einen Antrag der Landeshaupt-

stadt München zur Durchsetzung eines Verbots der Zweckentfrem-

dung von Wohnraum Ersatzzwangshaft von längstens einer Woche 

angeordnet hatte. Der BayVGH bestätigte diese Vorgehensweise als 

rechtens.

Die Landeshauptstadt München hatte den Antragsgegner mit be-

standskräftigem Bescheid vom 02.06.2016 unter Androhung von 

Zwangsgeldern verpflichtet, die zweckfremde Nutzung einer Woh-

nung in München unverzüglich zu beenden und den Wohnraum nach 

Beendigung der zweckfremden Nutzung unverzüglich wieder Wohn-

zwecken zuzuführen. Eine Androhung weiterer Zwangsgelder gegen-

über dem Antragsgegner erfolgte mit Bescheid vom 10.11.2016.

Nach Ansicht des BayVGH ist dem Bescheid der Landeshauptstadt 

München vom 02.06.2016 das vom Antragsgegner geschuldete Ver-

halten in unmissverständlicher Weise zu entnehmen. Dennoch habe 

der Antragsgegner seine Verpflichtung nicht rechtzeitig erfüllt, son-

dern setze sein rechtswidriges Nutzungskonzept unverändert fort, wie 

die zahlreichen Ermittlungen der Landeshauptstadt München beleg-

ten. Relevante Hinderungsgründe, welche der geforderten Unterlas-

sung entgegenstehen könnten, seien nicht ersichtlich.

Ferner habe die Landeshauptstadt München sämtliche ihr zur Verfü-

gung stehenden milderen Zwangsmittel bereits ausgeschöpft, sodass 

die Anordnung der Ersatzzwangshaft, die nur ausnahmsweise zulässig 

sei und einer besonderen Abwägung aller Umstände des konkreten 

Immobilien-
besitzer
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Einzelfalls bedürfe, auch verhältnismäßig sei. Insbesondere habe den 

Antragsgegner selbst die mehrfache Androhung von Zwangsgeldern 

nicht zu beeindrucken vermocht; alle Vollstreckungsversuche zur Ein-

bringung der Zwangsgelder seien erfolglos geblieben. 

Sollte der Antragsgegner der angeordneten Verpflichtung nachkom-

men, müsste die Anwendung von Zwangsmitteln jedoch eingestellt 

werden, hebt der BayVGH hervor. Zudem könne der Antragsgegner die 

Vollstreckung der Ersatzzwangshaft noch durch Entrichtung der fälli-

gen Zwangsgelder abwenden. Grund hierfür ist laut Gericht, dass die 

Ersatzzwangshaft – anders als die vom Gesetzgeber nicht vorgesehene 

Erzwingungshaft – nur ein subsidiäres Vollstreckungsmittel darstellt, 

das lediglich an die Stelle des (zunächst) uneinbringlichen Zwangsgel-

des tritt. Wird das Zwangsgeld nachträglich noch beglichen, entfielen 

damit die Voraussetzungen für die Ersatzzwangshaft und die Vollstre-

ckung müsse unterbleiben. 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 29.08.2017, 12 C 

17.1544

„Gemeinschaftlicher“ Rauchmelder:  
Beschluss der Eigentümergemeinschaft in der  
Regel nicht ermessensfehlerhaft

Der Beschluss einer Eigentümergemeinschaft über die einheitliche An-

schaffung und Wartung von Rauchwarnmeldern ist in der Regel nicht 

ermessensfehlerhaft. Dies hebt das Amtsgericht (AG) München hervor.

Der Kläger arbeitet als Rechtsanwalt in Berlin und ist Eigentümer einer 

Drei-Zimmer-Wohnung, die nicht genutzt wird. Die Wohnung ist mit 

Rauchwarnmeldern ausgestattet.

Die Eigentümerversammlung fasste am 03.06.2016 unter anderem 

folgenden Beschluss:

„In 2017 erfolgt die Beauftragung der Firma A.(…) für die Wartung 

und Prüfung von Rauchwarnmeldern (…). Die Finanzierung der umla-

gefähigen Maßnahme in Höhe von circa 3,33 Euro je Rauchwarnmel-

der – insgesamt circa 1.255 Euro jeweils inkl. MwSt. und Jahr erfolgt 

über laufendes Budget. Die Kostenverteilung erfolgt nach Anzahl pro 

Wohnung.“

Der Kläger focht diesen Beschluss seine Wohnung betreffend an. Er 

ist der Meinung, dass die Eigentümer ihr Ermessen falsch ausgeübt 

hätten, da das Interesse der Wohnungseigentümergemeinschaft mit 

dem Interesse des einzelnen Eigentümers hätte abgewogen werden 

müssen. Die Eigentümergemeinschaft handle nicht vernünftig, wenn 

sie ohne Not bereits gekaufte und angebrachte Rauchmelder durch 

gleichartige Geräte ersetze. Die beklagte Eigentümergemeinschaft, 

vertreten durch die Hausverwalterin, ist der Ansicht, der Beschluss sei 

rechtmäßig. 

Das AG München gab der Eigentümergemeinschaft Recht. Ihr Be-

schluss sei nicht zu beanstanden. Er beinhalte keinen Eingriff in das 

Sondereigentum des Klägers, da die Rauchmelder nicht im Sonder- 

sondern im Gemeinschaftseigentum stünden. Der Beschluss, dass der 

Verband den Einbau und die Wartung der Rauchwarnmelder an sich 

ziehe, sei zulässig, da die Pflichterfüllung durch die Eigentümergemein-

schaft auch förderlich sei. Die einheitliche Ausstattung mit Rauch-

warnmeldern sowie deren einheitliche Wartung führe zu einem hohen 

Maß an Sicherheit. Die Verpflichtung zur Ausrüstung des Objekts mit 

Rauchwarnmeldern und deren Wartung betreffe primär die Verkehrs-

sicherungspflicht des gesamten Objekts.

Nicht entscheidungserheblich sei, ob der Kläger in seiner Wohnung 

bereits Rauchwarnmelder fachgerecht installiert hat und diese aus-

reichend wartet. Selbst in diesem Fall sei der Beschluss nicht zu be-

anstanden. Denn die Wohnungseigentümer seien nicht gehalten, die 

Wohnung des Klägers von der Maßnahme auszunehmen. Ihnen stehe 

vielmehr ein Ermessensspielraum zu, ob und inwieweit sie eine einheit-

liche Ausrüstung und Wartung beschließen oder nicht, so das Urteil.

Amtsgericht München, Urteil vom 08.02.2017, 482 C 13922/16 WEG, 

rechtskräftig
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Atemwegserkrankung eines Karosseriemeisters wird 
als Berufskrankheit entschädigt

Berufskrankheiten stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-

versicherung. Eine solche Berufskrankheit ist unter anderem eine durch 

chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive 

Atemwegserkrankung. Bei der Prüfung der Kausalität zwischen Schad-

stoffexposition und Atemwegserkrankung ist zu berücksichtigen, dass 

die Versicherten in dem gesundheitlichen Zustand geschützt sind, in 

dem sie mit dem gefährdenden Stoff konfrontiert werden. Eine vorlie-

gende Krankheitsanlage des Versicherten stehe daher der Ursächlich-

keit der Gefahrstoffexposition nicht entgegen, so das LSG Hessen. 

Nachdem es in dem Berufungsverfahren eines Karosserie- und Fahr-

zeugmeisters einen entsprechenden Hinweis erteilt hatte, erkannte 

die Berufsgenossenschaft die Atemwegserkrankung des mittlerweile 

erwerbsunfähigen Mannes – der beruflich über viele Jahre entsprechen-

den Gefahrstoffen ausgesetzt war – als Berufskrankheit Nr. 4302 an. 

Der 1967 geborene Mann war seit seinem 16. Lebensjahr als Karosse-

rie- und Fahrzeugmeister im Karosseriebau tätig. Dabei war er unter 

anderem Lösungsmitteldämpfen, Motorenabgasen und Stäuben aus-

gesetzt. Bereits im Alter von 37 Jahren wurde bei ihm eine schwere ob-

struktive Atemswegserkrankung mit Lungenemphysem diagnostiziert. 

Ferner wurde bei ihm ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel festgestellt. 

Dieser genetisch bedingte Enzym-Mangel bewirkt, dass die körperei-

gene Abwehr nicht nur eindringende Bakterien zerstört, sondern auch 

das umgebende gesunde Gewebe.

Die Berufsgenossenschaft lehnte den Antrag des Mannes auf Anerken-

nung einer Berufskrankheit ab. Die Atemwegserkrankung sei nicht mit 

der erforderlichen Wahrscheinlichkeit ursächlich auf seine berufliche 

Tätigkeit zurückzuführen. Der zeitliche Bezug zwischen der beruflichen 

Tätigkeit und der Erkrankung sei nicht dokumentiert. Ferner seien der En-

zym-Mangel und der Nikotinkonsum des Klägers konkurrierende Fakto-

ren hinsichtlich der Atemwegserkrankung. Das Sozialgericht wies – nach 

Einholung von Sachverständigengutachten – die Klage ab. Es sei nicht 

hinreichend wahrscheinlich, dass die berufliche Exposition die Atemweg-

serkrankung verursacht habe. Der Mann legte hiergegen Berufung ein. 

Im Verfahren vor dem LSG erfolgten weitere Ermittlungen insbe-

sondere zur Gefahrstoffexposition und deren Auswirkung auf den an 

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel erkrankten Kläger. Dabei wurde festge-

stellt, dass der erkrankte Mann mehr als 18 Jahre chemisch-irritativen 

oder toxisch wirkenden Stoffe knapp unterhalb des MAK-Grenzwertes 

(= maximale Arbeitsplatzkonzentration in der Luft am Arbeitsplatz) 

ausgesetzt war. Am Arbeitsplatz des Mannes habe keine adäquate Ab-

saugung bestanden, Atemschutz sei nicht getragen worden. Zudem 

würden die MAK-Grenzwerte nur für gesunde, nicht aber für kranke 

Personen gelten. Die Gefahrstoffexposition sei zumindest als gleich-

wertig mit dem Zigarettenkonsum des Mannes anzusehen.

Das LSG wies die Beteiligten sodann darauf hin, dass nach dem Recht 

der gesetzlichen Unfallversicherung der Versicherte in dem gesund-

heitlichen Zustand geschützt sei, in dem er mit dem gefährdenden 

Stoff konfrontiert werde. Daher könne die Kausalität zwischen der 

berufsbedingten Gefahrstoffexposition und der Atemwegserkrankung 

nicht unter Verweis auf die beim Kläger festgestellte Krankheitsanla-

ge – den Enzymmangel – verneint werden. Die Gefahrstoffexposition 

sowie der Zigarettenrauch seien zudem für die Atemwegserkrankung 

gleichermaßen (mit)ursächlich gewesen, sodass auch der Tabakkon-

sum der Anerkennung der Berufskrankheit nicht entgegenstehe.

Zudem machte das LSG deutlich, dass hinsichtlich der Berufskrank-

heit Nr. 4302 keine Mindestdosis festgeschrieben sei, welche für die 

Anerkennung überschritten sein müsse. Ferner hätten nach den Fest-

stellungen der Sachverständigen aufgrund des genetisch bedingten 

Enzymmangels des Klägers die beruflichen Gefahrstoffeinwirkungen 

auch ohne den Tabakkonsum zu dessen Atemwegserkrankung geführt.

Nach diesen gerichtlichen Ausführungen habe die Berufsgenossen-

schaft die Atemwegserkrankung des Klägers als Berufskrankheit Nr. 

4302 anerkannt. Der inzwischen erwerbsunfähige Mann werde nun-

mehr von der Berufsgenossenschaft mit einer Rente entschädigt. Da-

mit habe das Verfahren ohne gerichtliche Entscheidung beendet wer-

den können, so das LSG abschließend.

Landessozialgericht Hessen, PM vom 18.07.2017 zu L 3 U 59/13

Arbeitgeber übernimmt Steuer aufgrund Vereinbarung 
mit Finanzamt: Kein Rückgriff beim Arbeitnehmer

Hat ein Arbeitgeber sich mit dem Finanzamt zur Abwendung eines 

Strafverfahrens darauf verständigt, eine Steuer, die eigentlich seine Ar-

Angestellte
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beitnehmer betroffen hätte, zu übernehmen, so kann er sodann keinen 

Rückgriff bei den Arbeitnehmern nehmen. Dies zeigt ein vom Arbeits-

gericht (ArbG) Siegburg entschiedener Fall.

Der Arbeitgeber, ein gemeinnütziger Verein, hatte jahrelang Arbeit-

nehmer neben ihrer offiziellen Tätigkeit unter dem Namen von Stroh-

männern, so im Fall des Beklagten unter dem seines Sohnes, mit 

Nachtschichten beschäftigt. Die Vergütung hatte er steuerfrei nach § 

3 Nr. 26 EStG auf das Konto des Sohnes gezahlt. Nach Abkehr von die-

ser illegalen Praxis hatte der Arbeitgeber zur Abwendung eines Straf-

verfahrens gegen seinen Vorstand eine «tatsächliche Verständigung» 

mit dem Finanzamt dahingehend getroffen, dass er als Arbeitgeber die 

pauschal ermittelte Steuer übernahm. Nun wollte er beim Arbeitneh-

mer Rückgriff nehmen.

Das ArbG hat die Klage des Vereins abgewiesen. Ein Rückgriffsan-

spruch gegen den Arbeitnehmer sei nicht gegeben. Durch die Verein-

barung mit dem Finanzamt sei der Arbeitgeber gemäß § 40 Absatz 3 

Satz 2 EStG Steuerschuldner geworden, auch wenn es sich um eine 

vom Arbeitnehmer abgeleitete Steuerschuld handele.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Beru-

fung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.

ArbG Siegburg, Urteil vom 25.08.2017, 3 Ca 1304/17, nicht rkr

Optionsrecht: Wann fließt der geldwerte Vorteil zu?

Einem Arbeitnehmer wird im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses ein 

nicht handelbares Optionsrecht auf den späteren Erwerb von Aktien 

zu einem bestimmten Übernahmepreis gewährt. Wann fließt hier der 

geldwerte Vorteil zu? Die Richter entschieden: Wird einem Arbeitneh-

mer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses ein nicht handelbares Op-

tionsrecht auf den späteren Erwerb von Aktien zu einem bestimmten 

Übernahmepreis gewährt, fließt ein geldwerter Vorteil dem Berechtig-

ten erst zu, wenn dieser die Option ausübt und der Kurswert der Aktien 

den Übernahmepreis (Ausübungspreis) übersteigt.

Dabei errechnet sich der Vorteil aus der Differenz zwischen dem üb-

lichen Endpreis der Aktien am Verschaffungstag und den diesbezügli-

chen Aufwendungen des Arbeitnehmers.

Da geldwerte Vorteile aus der Ausübung von Aktienoptionen Anreiz-

lohn für die Laufzeit der Option bis zu ihrer Erfüllung bilden, sind die 

entsprechenden Vorteile als Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten 

anzusehen, wenn die Laufzeit zwischen Einräumung und Ausübung der 

Option mehr als zwölf Monate betragen hat und der Arbeitnehmer in 

dieser Zeit auch bei seinem Arbeitgeber beschäftigt war.

Dadurch, dass bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit die 

Einnahmen (die geldwerten Vorteile) mit dem niedrigsten Börsenkurs 

am Tag der Ausübung der Option bewertet werden und dieser Wert 

nicht identisch ist mit dem bei der Veräußerung der Aktien an der Bör-

se erzielten Verkaufspreisen, entsteht in Höhe des Differenzbetrag ein 

Gewinn bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften.

FG München, Urteil vom 29.05.2017,Az. 12 K 930/14

Betriebsfeier: Auch freigestellter Arbeitnehmer darf 
teilnehmen

Ein Mitarbeiter darf auch dann, wenn er während der laufenden Kündi-

gungsfrist nicht mehr arbeitet, an Betriebsfeiern teilnehmen. .

Der klagende Arbeitnehmer war langjährig in leitender Position beim be-

klagten Unternehmen beschäftigt. Ende 2015 vereinbarten die Parteien 

seine Freistellung ab Jahresbeginn 2016 bis zur Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses mit Renteneintritt. Mündlich wurde dem Kläger zugesichert, er 

könne auch weiterhin an betrieblichen Weihnachts- und Karnevalsfeiern 

sowie Betriebsausflügen teilnehmen. Nachdem er zum Betriebsausflug 

2016 zunächst eingeladen worden war, ließ der neue Vorstandsvorsitzen-

de ihm mitteilen, dass seine Teilnahme am Betriebsausflug unerwünscht 

sei. Dies wollte sich der Kläger nicht gefallen lassen. Mit seiner Klage 

macht er die Teilnahme an den künftigen planmäßig stattfindenden be-

trieblichen Veranstaltungen bis zum Renteneintritt geltend.

Das ArbG nahm ein solches Recht zur Teilnahme aufgrund der münd-

lichen Zusage sowie des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-

satzes an. Der Arbeitgeber benötige einen Sachgrund, wenn er einzelne 

Arbeitnehmer von der Teilnahme an derartigen betrieblichen Veran-

staltungen ausschließen wolle. Ein solcher Sachgrund bestehe zum 

Beispiel, wenn sich der Arbeitnehmer bereits in der Vergangenheit bei 

derartigen Veranstaltungen störend verhalten hätte, was vorliegend 

aber nicht der Fall sei. Die einvernehmliche Freistellung reiche dagegen 

als Sachgrund nicht aus.

ArbG Köln, Urteil vom 22.06.2017, 8 Ca 5233/16, nicht rechtskräftig
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Betreuungsplatz für unter dreijähriges Kind darf rund 
7,5 Kilometer von Wohnort der Eltern entfernt sein

Eine Entfernung von circa 7,5 Kilometern vom Wohnort zur Tagespfle-

geperson ist für Eltern, die über einen Pkw verfügten, zumutbar. Mit 

dieser Begründung hat das Verwaltungsgericht (VG) Osnabrück den 

Erlass einer einstweiligen Anordnung gegenüber dem Landkreis Osna-

brück abgelehnt. Der Antragsteller, ein unter dreijähriges Kind, hatte – 

vertreten durch seine Eltern – beantragt, den Landkreis zu verpflichten, 

ihm einen ganztägigen und wohnortnahen Betreuungsplatz (Tagesein-

richtung oder Kindertagespflege) zur Verfügung zu stellen.

Es liege bereits kein Anordnungsgrund in Form der Eilbedürftigkeit 

vor, so das VG. Zwar habe der Antragsteller nach den Vorschriften des 

Achten Sozialgesetzbuches grundsätzlich einen Anspruch auf frühkind-

liche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege. Der 

Antragsgegner habe dem jedoch bereits dadurch Rechnung getragen, 

dass er ihm einen Platz bei einer Tagespflegeperson in Bad Laer ange-

boten habe.

Entgegen der Ansicht des Antragstellers sei dieser Platz auch nicht un-

zumutbar weit von seinem Wohnort entfernt. Nach der hier gebote-

nen Einzelfallbetrachtung sei eine Entfernung von circa 7,5 Kilometern 

vom Wohnort zur Tagespflegeperson für Eltern, die über einen Pkw 

verfügten, zumutbar. Für diese Entfernung benötige man mit dem Pkw 

circa zehn bis zwölf Minuten pro Strecke.

Andere Anhaltspunkte, die die Betreuung bei der Tagespflegeperson 

in Bad Laer unzumutbar erscheinen ließen, seien nicht vorgetragen 

worden.

Verwaltungsgericht Osnabrück, Beschluss vom 04.08.2017, 4 B 10/17

Nießbrauchsbestellung zugunsten studierenden  
Kindes: Kein Gestaltungsmissbrauch 

Es stellt keinen Gestaltungsmissbrauch dar, wenn eine Mutter ihrer 

Tochter zur Finanzierung des Studiums den Nießbrauch an einem ver-

mieteten Grundstück bestellt. Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-

Württemberg entschieden.

Die verheirateten Kläger haben eine Tochter, die seit Oktober 2011 

studiert. Um ihrer Tochter die Mittel zur Bestreitung ihres Lebensun-

terhalts während des Studiums bereitzustellen, räumte die Mutter 

(Klägerin) mit notariell beurkundetem Vertrag ihrer Tochter ab dem 

01.01.2013 einen bis zum 31.12.2017 befristeten, unentgeltlichen 

Nießbrauch an einem bebauten Grundstück ein. Alleineigentümerin 

dieses Grundstücks ist die Klägerin, die es seit 1996 an ihren Mann 

(Kläger) für dessen Handwerksbetrieb vermietet hatte. Seit dem 

01.01.2013 vermietet die Tochter das Betriebsgebäude an ihren Vater, 

der es unverändert für seine gewerbliche Tätigkeit nutzt und die Miet-

zahlungen als Betriebsausgaben geltend macht. Die Mieteinnahmen 

stehen in voller Höhe der Tochter zu, die alle Lasten des Grundstücks 

trägt. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung der Kläger für das 

Jahr 2013 erkannte das Finanzamt die Bestellung des Nießbrauchs zu-

gunsten der Tochter steuerlich nicht an, da insoweit ein Gestaltungs-

missbrauch im Sinne des § 42 der Abgabenordnung (AO) vorliege. 

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG entschied, dass 

die Einkünfte aus der Vermietung des Betriebsgrundstücks der Tochter 

und nicht der Klägerin zuzurechnen sind. Die im Streitjahr 2013 bereits 

volljährige Tochter habe auf der Grundlage des zivilrechtlich wirksam 

begründeten Nutzungsrechts (Nießbrauch) die rechtliche Macht, das 

Grundstück entgeltlich auf Zeit zur Nutzung zu überlassen. Sie sei wäh-

rend des Zeitraums, für den der Nießbrauch bestellt wurde (fünf Jahre), 

in der Disposition über den Gegenstand des Nutzungsrechts in keiner 

Weise beschränkt. Am 01.01.2013 habe sie auf der Grundlage dieses 

Nutzungsrechts einen – ebenfalls zivilrechtlich wirksamen – Mietver-

trag über die gewerblichen Räume mit dem Kläger geschlossen.

Diese zivilrechtliche Gestaltung sei nicht im Sinne des § 42 AO miss-

bräuchlich und daher auch steuerrechtlich anzuerkennen. Ziel der Ge-

staltung sei es, die Tochter während ihres Studiums mit den nötigen 

finanziellen Mitteln auszustatten. Bereits vor Bestellung des Nieß-

brauchs seien die Kosten für Miete und Nebenkosten sowie Studi-

engebühren von dem Konto der Klägerin beglichen worden, auf dem 

auch die Mietzahlungen für die Gewerbeimmobilie eingingen. Nach 

Bestellung des Nießbrauchs und Abschluss des Mietvertrages mit der 

Tochter erhalte diese die Mieteinnahmen direkt. Es stehe den Eltern 

frei, zu entscheiden, ob sie zum Zwecke der Gewährung von Unter-

halt dem Kind Barmittel überlassen oder ob sie ihm – auch befristet 

– die Einkunftsquelle selbst übertragen. Wenn sie sich aus steuerlichen 

Gründen für Letzteres entscheiden, führe allein dies nicht dazu, dass 

Familie und 
Kinder
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die zugrunde liegende rechtliche Gestaltung als unangemessen anzu-

sehen wäre. Auch Angehörigen dürften ihre Rechtsverhältnisse unter-

einander steuerlich möglichst günstig gestalten.

Der steuerliche Vorteil der Gestaltung bestehe hier im Wesentlichen 

darin, dass die Vermietungseinkünfte unter Berücksichtigung der steu-

erlichen Progression niedriger oder – falls der Grundfreibetrag nicht 

überschritten werden sollte – überhaupt nicht besteuert werden. Die 

Verlagerung von Einkünften aus einem Wirtschaftsgut auf Familien-

angehörige mit geringerem Steuersatz widerspreche allerdings nicht 

den Wertungen des Gesetzgebers. Die Mietaufwendungen seien be-

reits in der Vergangenheit beim Kläger als Betriebsausgaben steuer-

lich abzugsfähig gewesen. Mit der gewählten Gestaltung seien daher 

keine steuerlich nicht abzugsfähigen Unterhaltsaufwendungen in den 

Bereich des Betriebsausgabenabzugs verlagert worden. 

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 13.12.2016, 11 K 

2951/15, rechtskräftig

Kurzzeitpflege eines Kindes begründet keinen  
Kindergeldanspruch

Wird ein Kind im Rahmen der Kurzzeitpflege einer Familie zugewie-

sen, so hat diese mangels Unterbringung „auf längere Dauer“ keinen 

Anspruch auf Kindergeld für das Kind. Das gilt selbst dann, wenn das 

Kind zuvor bereits längere Zeit bei der Familie in Pflege war, wie das 

Finanzgericht (FG) Köln klarstellt.

Im zugrunde liegenden Fall war ein Anspruch auf Kindergeld für ein 

Kind streitig, das bei der klagenden Familie im Rahmen einer Kurzzeit-

pflege nach § 33 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) untergebracht war. 

Bereits zuvor war es über mehrere Jahre hinweg bei der Klägerin un-

tergebracht gewesen, zwischendurch aber wegen Schwierigkeiten in 

einer anderen Einrichtung. Das Kind sollte nun solange bei der Klägerin 

bleiben, bis eine andere Unterbringung für es gefunden wurde.

Das FG Köln lehnte einen Anspruch auf Kindergeld ab. Dieses werde 

gezahlt für ein Kind im Sinne des § 32 Absatz 1 Einkommensteuerge-

setz (EStG), also gemäß Absatz 1 Nr. 2 der Vorschrift auch für ein Pfle-

gekind. Pflegekinder seien nach der Legaldefinition Personen, mit de-

nen derjenige, der das Kindergeld begehrt, durch ein familienähnliches, 

auf längere Dauer berechnetes Band verbunden ist, sofern er nicht das 

Kind zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufgenommen hat und 

das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht.

Die Annahme eines Pflegekindverhältnisses scheitert laut FG Köln im 

Streitfall bereits daran, dass das Kind nur für eine Kurzzeitpflege bei der 

Klägerin eingewiesen wurde und zwar so lange, bis für das Kind, das 

offensichtlich bei der ihm zugedachten Erziehung problembelastetes 

Verhalten gezeigt hat, eine andere Unterbringungsmöglichkeit gefun-

den werde. Die Einweisung des Kindes  in die Familie der Klägerin sei 

daher nicht „auf längere Dauer“ erfolgt, das heißt mit dem Ziel der 

Entstehung einer dauerhaften Beziehung, sondern lediglich zwecks vo-

rübergehender Unterbringung in einem dem Kind nicht unbekannten 

Haushalt.

Dass das Kind bereits in vorangegangenen Jahren im Haushalt der Klä-

gerin gelebt hat, erachtet das FG für unbeachtlich. Denn das damalige 

Pflegeverhältnis sei, offenbar bedingt durch Erziehungsprobleme, be-

endet worden. Die erneute Unterbringung des Kindes bei der Klägerin 

unterliege daher der selbstständigen Prüfung gemäß § 32 Absatz 1 Nr. 

2 EStG.

Unbeachtlich sei auch der Umstand, dass es offenbar bis heute nicht 

gelungen sei, das Kind, wie geplant, in einer anderen Einrichtung un-

terzubringen. Denn tatsächliche Probleme bei der Umsetzung der Ju-

gendhilfemaßnahme änderten nichts an der rechtlichen Qualität der 

auf § 33 SGB VIII gestützten Maßnahme, die eben keine dauerhafte, 

sondern eine Kurzzeitpflege zum Ziel hatte. Jedenfalls habe sich die zu-

ständige Stadt bisher nicht dazu geäußert, dass die von ihr veranlasste 

Unterbringung bei der Klägerin nunmehr als auf Dauer angelegte In-

tegration des Kindes in den Haushalt der Klägerin behandelt werden 

muss. Das FG gehe daher davon aus, dass das Kind auch weiterhin 

nicht „auf längere Dauer“ im Haushalt der Klägerin untergebracht ist. 

Ein Pflegeverhältnis im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG sei daher nicht 

gegeben, sodass ein Anspruch auf Kindergeld nicht besteht.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 20.02.2017, 5 K 2087/16
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Microsoft gibt Unterlassungserklärung zu  
Windows-Update ab

Für viel Aufregung sorgte die Vorgehensweise von Microsoft bei der 

Vermarktung des neuen Betriebssystems Windows 10: Auch wer dem 

kostenlosen Upgrade nicht zugestimmt hatte, bekam die bis zu 6 Gi-

gabyte großen Installationsdateien auf seinem Rechner aufgespielt. 

Gegen diesen ungefragten und aus Verbrauchersicht oftmals uner-

wünschten „Zwangsdownload“ ging die Verbraucherzentrale gericht-

lich vor. Das Landgericht München I hatte die Klage zunächst wegen 

angeblicher Zustellungsmängel abgewiesen. Auf die Berufung der Ver-

braucherzentrale stellte das Oberlandesgericht München jedoch klar, 

dass die Unterlassungsklage an die deutsche Tochtergesellschaft von 

Microsoft wirksam zugestellt worden war und verwies den Rechtsstreit 

an das LG München I zurück. Zu einer Sachentscheidung wird es nun 

aber nicht kommen, nachdem Microsoft inzwischen die geforderte 

Unterlassungserklärung abgegeben hat. Mit der Unterlassungserklä-

rung ist der Konzern verpflichtet, künftig keine Installationsdateien für 

neue Betriebssysteme mehr ohne Zustimmung auf die Festplatte von 

Windows-Nutzern aufzuspielen.

Microsoft hat sich mit der Abgabe einer Unterlassungserklärung viel 

Zeit gelassen und damit eine schnelle gerichtliche Klärung unnötig 

verhindert. „Wir hätten uns ein früheres Einlenken gewünscht, den-

noch ist die Abgabe ein Erfolg für mehr Verbraucherrechte in der di-

gitalen Welt“, sagt Cornelia Tausch, Vorstand der Verbraucherzentrale 

Baden-Württemberg. Auch der späte Zeitpunkt der Abgabe der Un-

terlassungserklärung macht diese nicht überflüssig: „Wir gehen davon 

aus, dass Microsoft und andere Softwarehersteller in Zukunft genau-

er darauf achten werden, welches Vorgehen zulässig ist und welches 

nicht. Das ungefragte Aufspielen von Installationsdateien von mehre-

ren Gigabyte gehört sicher nicht dazu“, so Tausch weiter.

VZ Baden-Württemberg, Pressemitteilung vom 21.08.2017

Eltern dürfen nicht auf Facebook-Account ihres  
verstorbenen Kindes zugreifen

Eltern dürfen nicht auf das Facebook-Konto ihres verstorbenen Kindes 

zugreifen. Dies hat das Kammergericht (KG) Berlin unter Verweis auf 

das Fernmeldegeheimnis entschieden. Die Klage einer Mutter, die sich 

zusammen mit dem Vater ihrer verstorbenen Tochter auf ihre Erben-

stellung berufen hatte, wies das KG ab. Der Schutz des Fernmeldege-

heimnisses stehe dem Anspruch der Erben entgegen, Einsicht in die 

Kommunikation der Tochter mit Dritten zu erhalten. 

Das KG ließ offen, ob die Klägerin und der Kindesvater als Erben in den 

Vertrag eingerückt seien, den die verstorbene Tochter mit Facebook ge-

schlossen hatte. Es sei zwar grundsätzlich möglich, dass die Erben in 

die Rechte und Pflichten dieses Vertrages eingetreten seien, und zwar 

nicht im Sinne der aktiven Fortführung dieses Vertrages, sondern um 

passive Leserechte zu erhalten. In den von Facebook gestellten Nut-

zungsbedingungen sei nicht geregelt, ob Rechte aus dem Vertrag im Fall 

des Todes des Nutzers auf seine Erben übergehen könnten. Auch der 

Grundgedanke des Vertrages spreche nicht generell dagegen, dass er 

nicht vererblich sei. Facebook wolle den Nutzern nur eine Kommunika-

tionsplattform zur Verfügung stellen und Inhalte vermitteln. Durch eine 

Änderung in der Person des Vertragspartners würden die Leistungen in 

ihrem Charakter nicht verändert. Andererseits regele das BGB nicht, ob 

höchstpersönliche Rechtspositionen (ohne vermögensrechtliche Aus-

wirkungen) vererbbar seien, sondern setze für eine Vererbung voraus, 

dass sie in irgendeiner Form im Eigentum des Verstorbenen verkörpert 

seien und nicht nur virtuell existierten. Die Klärung, ob es sich bei – 

nicht verkörperten – E-Mails um solche handele, die aufgrund ihres 

höchstpersönlichen Inhalts nicht vererbbar seien, oder um solche, die 

aufgrund ihres wirtschaftlichen Bezuges vererbbar seien, würde in der 

Praxis erhebliche Probleme und Abgrenzungsschwierigkeiten bereiten. 

Das KG müsse jedoch die Frage der Vererbbarkeit des Facebook-Ac-

counts nicht entscheiden. Selbst wenn man davon ausgehe, dass der 

Account in das Erbe falle und die Erbengemeinschaft Zugang zu den 

Account-Inhalten erhalten müsse, stehe das Fernmeldegeheimnis 

nach dem Telekommunikationsgesetz entgegen. Dieses Gesetz sei 

zwar ursprünglich für Telefonanrufe geschaffen worden. Das Fernmel-

degeheimnis werde jedoch in Artikel 10 Grundgesetz geschützt und sei 

damit eine objektive Wertentscheidung der Verfassung. Daraus ergebe 

sich eine Schutzpflicht des Staates. Auch die privaten Diensteanbie-

ter müssten das Fernmeldegeheimnis achten. Nach einem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 16.06.2009 (2 BvR 902/06) 

erstrecke sich das Fernmeldegeheimnis auch auf E-Mails, die auf den 

Medien &  
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Servern von einem Provider gespeichert seien. Denn der Nutzer sei 

schutzbedürftig, da er nicht die technische Möglichkeit habe, zu ver-

hindern, dass die E-Mails durch den Provider weitergegeben würden. 

Dies gelte entsprechend für sonstige bei Facebook gespeicherten 

Kommunikationsinhalte, die nur für Absender und Empfänger oder je-

denfalls einen beschränkten Nutzerkreis bestimmt sind. 

Die nach dem Telekommunikationsgesetz vorgesehenen Ausnahmen 

griffen nicht, so das KG weiter. Zwar sehe das Gesetz vor, dass einem 

Dritten Kenntnisse vom Inhalt der Kommunikation verschafft werden 

dürfe, wenn dies erforderlich sei. Als erforderlich könne jedoch nur ange-

sehen werden, was dazu diene, den Dienst technisch zu ermöglichen oder 

aufrecht zu erhalten. Da Facebook jedoch seine Dienste nur beschränkt 

auf die Person des Nutzers angeboten habe, sei es auch aus der Sicht der 

ebenfalls schutzbedürftigen weiteren Beteiligten am Kommunikations-

vorgang (Chat) in technischer Hinsicht nicht erforderlich, einem Erben 

nachträglich Zugang zum Inhalt der Kommunikation zu verschaffen.

Ebenso wenig existiere eine andere gesetzliche Vorschrift, die erlaube, 

von dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses eine Ausnahme zu ma-

chen (so genanntes kleines Zitiergebot). Insbesondere das Erbrecht 

nach dem BGB lasse nicht erkennen, dass der Gesetzgeber den Wil-

len gehabt habe, das Fernmeldegeheimnis einzuschränken. Auch aus 

sonstigen Gründen sei es nicht geboten, ohne gesetzliche Regelung 

Ausnahmen zuzulassen und vom „kleinen Zitiergebot“ abzuweichen. 

Auch der Vortrag der klagenden Mutter, die Zugangsdaten von der 

Tochter überlassen bekommen zu haben, der zwischen den Parteien 

streitig sei, könne keinen Zugangsanspruch begründen. Insofern habe 

sich eine Beweisaufnahme erübrigt, so das KG. Denn gegebenenfalls 

hätten nicht nur die Verstorbene als Nutzerin des Accounts und Ver-

tragspartnerin von Facebook, sondern zumindest auch alle diejenigen, 

die in einem Zwei-Personen-Verhältnis mit der Verstorbenen kommu-

niziert haben, auf den Schutz des Fernmeldegeheimnisses verzichten 

müssen. Aus der Rechtsprechung des BVerfG (vgl. insbesondere Urteil 

vom 27.02.2008, 1 BvR 370/07) folge für den vorliegenden Fall im End-

ergebnis nichts Abweichendes. Die somit erforderliche Zustimmung 

dieser anderen Kommunikationspartner liege jedoch nicht vor. 

Das KG hat ferner geprüft, ob zugunsten der Klägerin außerhalb des 

Erbrechts ein Anspruch auf Zugang zu dem Account bestehe, verneinte 

dies aber. Insbesondere das Recht der elterlichen Sorge verhelfe nicht 

zu einem solchen Anspruch. Denn es erlösche mit dem Tod des Kindes. 

Das den Eltern noch zufallende Totenfürsorgerecht könne nicht dazu 

dienen, einen Anspruch auf Zugang zu dem Social-Media-Account des 

verstorbenen Kindes herzuleiten. Auch das eigene Persönlichkeitsrecht 

der Mutter sei nicht geeignet, einen Anspruch auf diesen Zugang zu be-

gründen. Trotz des verständlichen Wunsches der Eltern, die Gründe für 

den tragischen Tod ihres Kindes näher zu erforschen, lasse sich hieraus 

kein Recht auf Zugang zu dem Account ableiten. Zwar könne eine ver-

bleibende Unkenntnis darüber die Persönlichkeitsentfaltung der Eltern 

massiv beeinträchtigen. Die gleiche Wirkung könnten aber auch vielfäl-

tige andere Ereignisse haben. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wür-

de zu einem konturenlosen und nicht mehr handhabbaren Grundrecht. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. 

Kammergericht, Urteil vom 31.05.2017, 21 U 9/16, nicht rechtskräftig

Urheberrecht: Cooler Spruch ist nicht zwingend 
schützenswert

Vor dem Landgericht Bielefeld ging es um den Tweet „Wann genau ist 

aus ‚Sex, Drugs & Rock`n Roll‘ eigentlich ‚Laktoseintoleranz, Veganis-

mus und Helene Fischer‘ geworden?“. Der Verfasser dieses Spruchs be-

hauptete, dass ein Postkarten-Vermarkter den Satz geklaut und ohne 

seine Erlaubnis kommerziell verwendet habe. 

Vor Gericht unterlag er: Denn unabhängig von der Frage, ob der Tweet 

wirklich von ihm stamme, sei er jedenfalls „bereits kein Sprachwerk 

im Sinne des Urhebergesetzes“. Somit fehle es an einem rechtswidri-

gen Eingriff in ein urheberrechtlich geschütztes Recht. Auch fehle dem 

Spruch die nötige geistige Schöpfungshöhe. Denn er bestehe lediglich 

aus Alltagsprache. Ein Werk, das nur die Länge eines Werbetextes hat, 

müsse jedoch die „Durchschnittsgestaltung deutlich überragen“, um 

schutzfähig zu sein. 

Außerdem habe er sich des seit Jahrzehnten gebräuchlichen Spruches 

„Sex, Drugs and Rock`n Roll“ bedient und diesen lediglich mit schlag-

wortartigen Begriffen aus dem alltäglichen und aktuellen Sprachge-

brauch verbunden. Der hiermit erzeugte Sprachwitz genüge nicht für 

ein schützenswertes Werk.

LG Bielefeld, 4 O 144/16


